
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto:

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto: 

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 17.07.2023
	Beschlussvorlage: Der Bauantrag wurde in der Sitzung am 28.11.2022 abgelehnt. Begründet wurde die Ablehnung damit, dass sich die Größe des Anbaus zur Straße hin nicht einfügt, die Fassadenansicht die Ansicht des Straßenzuges verunstaltet, ein dritter Stell- platz nachzuweisen ist und die rechtliche Situation der über das Grundstück verlaufenden Verrohrung noch geklärt werden muss. Letzteres wurde mittlerweile dahingehend klargestellt, dass es hierbei um einen verrohrten Graben (Gewässer II. Ordnung) handelt.Das Bauaufsichtsamt hatte den Bauantrag abgelehnt, woraufhin der Bauherr in Widerspruch ging.Mit Verweis auf das Anhörungsschreiben nach § 28 VwVfG darf die Gemeinde das Einvernehmen nur aus planungsrecht- lichen Gründen versagen. Gestalterische, bauordnungs- und immissionsschutzrechtliche Belange sind durch die Gemeinde nicht zu prüfen. Die waaserrechtliche Situation ist kein bauplanungsrechtlicher Gesichtspunkt und somit kein aufgedräng- tes Fachrecht. Der fehlende Stellplatz ist ein bauordnunsgrechtlicher Belang. Die Dachform bzw. die Fassadenansicht von der Straße haben keine verunstaltende Wirkung im Sinne des Bauplanungsrechts. Eine bloße Beeinträchtigung des Straßenbildes reicht für ein Versagen des Einvernehmens nicht aus. Hinsichtlich der Grundfläche des Gebäudes und auch dessen Höhe fügt sich das Vorhaben ein, sodass das fehlende Einvernehmen auch diesbezüglich ersetzt werden müsste.
	Bereits gefasste Beschlüsse: TA-2022-86
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 24.07.2023
	Beschlussnummer: TA-2023-040
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 28 VwVfG nun nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Bauantrag für das Grundstück Florian- Geyer-Str.39, Fl.-St. 801, Gemarkung Großpösna – Sanierung eines Einfamilienhauses und Errichtung eines Anbaus mit Carport – zuzustimmen und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Anhörung nach § 28 VwVfG zum Bauantrag für das Grundstück Florian-Geyer-Str. 22, Fl.-St. 866, Gemarkung Großpösna (Sanierung EFH und Errichtung eines Anbaus mit Carport)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Kostenstellen-/Kostenträgernummer: 


